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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Jan van Aken,  
Christine Buchholz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/11386 – 

Einreise, Aufenthalt und Auslieferung von Edward Snowden 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Enthüllungen von Edward Snowden haben seit dem Sommer 2013 zu einer 
verstärkten Diskussion über die Überwachungsmöglichkeiten der Geheim-
dienste, den Schutz von Privatsphäre und Grundrechten sowie den Umgang mit 
Whistle-blowern geführt. Zwar hat der 1. Untersuchungsausschuss der 
18. Wahlperiode (NSA) bereits in seiner 3. Sitzung am 8. Mai 2014 die Verneh-
mung des Zeugen Edward Snowden beschlossen; aus verschiedenen Gründen 
ist eine Vernehmung aber bis heute noch nicht einmal durch eine Ladung des 
Zeugen Edward Snowden in die Wege geleitet worden (www.zeit.de/politik/ 
deutschland/2016-11/bgh-nsa-ausschuss-darf-edward-snowden-vorladen).  

Für die Bundesregierung soll sich das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz durch das Bundesamt für Justiz wiederholt seit 2014 u. a. 
über die gegen Edward Snowden erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe erkun-
digt haben (www.spiegel.de/politik/deutschland/spaehaffaere-bundesregierung-
laesst-snowden-anwalt-auflaufen-a-972989.html). Hintergrund sind das ver-
öffentlichte Criminal Complaint vom 14. Juni 2013 sowie das Ersuchen um 
vorläufige Festnahme vom 3. Juli 2013 (https://apps.washingtonpost.com/ 
g/documents/world/us-vs-edward-j-snowden-criminal-complaint/496/). Die 
Strafvorwürfe sind bei einer Entscheidung, ob Edward Snowden im Falle seiner 
Einreise nach Deutschland für die Vernehmung durch den 1. Untersuchungs-
ausschuss festgenommen und aufgrund eines entsprechenden Antrages ausge-
liefert werden muss, maßgeblich. Gleichfalls ist anhand der vorgebrachten Er-
wägung und Informationen von US-amerikanischer Seite abzuwägen, ob ein 
Auslieferungshindernis beispielsweise wegen eines Falles von politischer Straf-
verfolgung oder wegen der Edward Snowden in den USA drohenden Haftver-
hältnisse anzunehmen ist. Allerdings verweigert die Bundesregierung bisher nä-
here Auskünfte über die ihr vorliegenden Informationen, so dass auch für den 
1. Untersuchungsausschuss ungewiss ist, ob der Zeuge Edward Snowden zur 
Vernehmung geladen werden kann. 
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1. Wann und in welcher Weise hat die Bundesregierung von den im Criminal 
Complaint vom 14. Juni 2013 enthaltenen Informationen betreffend Edward 
Snowden Kenntnis erlangt? 

Die Bundesregierung hat mit der Verbalnote vom 3. Juli 2013, die am selben Tag 
über den diplomatischen Geschäftsweg von der U.S.-Botschaft in Berlin an das 
Auswärtige Amt übermittelt worden war, Kenntnis von den strafrechtlichen Vor-
würfen gegen Edward Snowden erlangt. Ferner hat die Bundesregierung aus Pres-
severöffentlichungen von Edward Snowden und seinem Handeln erfahren. 

2. Wann und in welcher Weise hat die Bundesregierung von dem Ersuchen auf 
vorläufige Inhaftnahme von Edward Snowden durch US-amerikanische Stel-
len vom 3. Juli 2013 Kenntnis erlangt?  

Die Bundesregierung hat mit der Verbalnote vom 3. Juli 2013, die am selben Tag 
über den diplomatischen Geschäftsweg von den U.S.-Behörden an das Auswär-
tige Amt übermittelt worden war, Kenntnis von dem Ersuchen auf vorläufige In-
haftnahme von Edward Snowden durch US-amerikanische Stellen erlangt. 

3. Hat Edward Snowden vor Bekanntwerden des Ersuchens auf vorläufige In-
haftnahme vom 3. Juli 2013 mit deutschen Stellen Kontakt aufgenommen, 
und wenn ja, wann, mit welchem Ansinnen, und mit welchen deutschen Stel-
len? 

Vor Bekanntwerden des Ersuchens hat Edward Snowden am 2. Juli 2013 per Fax 
bei der deutschen Botschaft in Moskau um Gewährung von Asyl in der Bundes-
republik Deutschland gebeten. 

4. Hat Edward Snowden nach Bekanntwerden des Ersuchens auf vorläufige In-
haftnahme vom 3. Juli 2013 mit deutschen Stellen Kontakt aufgenommen, 
und wenn ja, wann, mit welchem Ansinnen, und mit welchen deutschen Stel-
len? 

Edward Snowden hat nach Bekanntwerden des Ersuchens auf vorläufige Inhaft-
nahme vom 3. Juli 2013 keinen Kontakt mit deutschen Behörden aufgenommen. 
Der Bundesregierung ist der offene Brief von Edward Snowden vom 31. Oktober 
2013 bekannt. Dieser ist nicht an eine konkrete deutsche Stelle adressiert, sondern 
mit „to whom it may concern“ überschrieben. 

5. Haben sich die Verfahrensbevollmächtigten von Edward Snowden seit Juni 
2013 an deutsche Stellen gewandt (bitte einzelnen auflisten wann an welche 
Behörde und mit welchem Anliegen)? 

Verfahrensbevollmächtigte von Edward Snowden haben sich nicht an deutsche 
Behörden gewandt. Der Bundesregierung ist der in der Drucksache des Ersten 
Untersuchungsausschusses enthaltene Schriftverkehr zwischen dem verfahrens-
bevollmächtigten Rechtsanwalt Kaleck und dem Vorsitzenden des Untersu-
chungsausschusses bekannt 

6. Welche Stellen der Bundesregierung waren im Jahr 2013 bei der Abfassung 
der den US-amerikanischen Stellen übermittelten Fragestellungen beteiligt, 
und wann wurden diese von welcher deutschen Stelle an welche US-ameri-
kanische Stelle übermittelt? 

Im Jahr 2013 sind keine Fragen an die U.S.-Behörden übermittelt worden. 
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7. Welche Informationen hat die Bundesregierung im Jahr 2013 von US-ame-
rikanischen Stellen bezüglich Einreise, Inhaftnahme, Auslieferung und Auf-
enthalt von Edward Snowden nach bzw. in Deutschland zusammenhängen-
den Fragen erhalten? 

Die Bundesregierung hat das Ersuchen um vorläufige Inhaftnahme und die darin 
enthaltenen Informationen zur Einreise, Inhaftnahme, Auslieferung und zum Auf-
enthalt von Edward Snowden am 3. Juli 2013 erhalten. Mit dem Ersuchen wurde 
gebeten, Herrn Snowden bei seiner Einreise nach Deutschland zum Zwecke der 
Auslieferung vorläufig festzunehmen. Ebenso wurden die strafrechtlichen Vor-
würfe gegen Edward Snowden mitgeteilt und über die Anklage sowie den ameri-
kanischen Haftbefehl vom 14. Juni 2013 informiert. Für Einzelheiten wird auf die 
Seiten 7 ff. des dem Ausschuss am 2. Mai 2014 übermittelten Berichtes der Bun-
desregierung zur Ausschussdrucksache 58 des Ersten Untersuchungsausschusses 
der 18. Wahlperiode verwiesen. 

8. Wann und in welcher Weise wurden die im Jahr 2013 gestellten Fragen 
durch welche US-amerikanischen Stellen gegenüber welchen Stellen des 
Bundes beantwortet bzw. die erbetenen Informationen übermittelt? 

Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen. 

9. Welche Stellen der Bundesregierung waren im Jahr 2014 bei der Abfassung 
der den US-amerikanischen Stellen übermittelten Fragestellungen beteiligt, 
und wann wurden diese von welcher deutschen Stelle an welche US-ameri-
kanische Stelle übermittelt? 

Das Bundesamt für Justiz hat mit Schreiben vom 5. Mai 2014, zugestellt am 
8. Mai 2014, an das U.S. Department of Justice Fragen zu dem Ersuchen der USA 
um vorläufige Inhaftnahme vom 3. Juli 2013 gestellt. Beteiligt waren das Bun-
deskanzleramt, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium des Innern, das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie das Bundesamt 
für Justiz. 

10. Welche Informationen hat die Bundesregierung im Jahr 2014 von US-ame-
rikanischen Stellen bezüglich Einreise, Inhaftnahme, Auslieferung und Auf-
enthalt von Edward Snowden nach bzw. in Deutschland zusammenhängen-
den Fragen erhalten? 

Das U.S. Department of Justice hat mit Schreiben vom 5. September 2014 an das 
Bundesamt für Justiz auf die deutschen Fragen geantwortet.  

Das U.S. Department of Justice hat sowohl in der Antwort vom 5. September 
2014 als auch erneut mit gesondertem Schreiben vom 18. März 2015 um eine 
vertrauliche Behandlung der übermittelten Informationen gebeten. Diese Bitte 
wurde damit begründet, dass ein Teil der in dem Schreiben enthaltenen Informa-
tionen durch das zuständige Gericht als vertraulich eingestuft worden sei und da-
her nur für die Zwecke der Festnahme und Auslieferung von Edward Snowden 
Verwendung finden dürfte. Über diese Einstufung des Gerichts könne sich das 
U.S. Department of Justice nicht hinwegsetzen.  

Eine Herausgabe der an die Bundesregierung übermittelten Informationen kann 
daher aufgrund von außen- und justizpolitischen Interessen Deutschlands nicht 
erfolgen. Die Informationen sind Gegenstand anhängiger U.S.-Ermittlungen. 
Trotz der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht der Bundesregierung, 
Informationsansprüche des Deutschen Bundestages zu erfüllen, tritt hier nach 
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sorgfältiger Abwägung der betroffenen Belange im Einzelfall das Informations-
interesse des Parlaments hinter das berechtigte Geheimhaltungsinteresse zurück. 
Gerade in der Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Strafrechtshilfe, zumal bei 
laufenden Vorgängen, ist die international praktizierte Vertraulichkeit des Ver-
fahrens ein höchst schützenswertes Gut. Das Interesse Deutschlands an der Ge-
währleistung einer funktionstüchtigen internationalen Zusammenarbeit in Straf-
sachen hat hier ausnahmsweise Vorrang vor dem Informationsinteresse. 

11. Wann und in welcher Weise wurden die im Jahr 2014 gestellten Fragen 
durch welche US-amerikanischen Stellen gegenüber welchen Stellen des 
Bundes beantwortet bzw. die erbetenen Informationen übermittelt? 

Auf die Antwort zu Frage 10 wird verwiesen. 

12. Welche Stellen der Bundesregierung waren im Jahr 2015 bei der Abfassung 
der den US-amerikanischen Stellen übermittelten Fragestellungen beteiligt, 
und wann wurden diese von welcher deutschen Stelle an welche US-ameri-
kanische Stelle übermittelt? 

Im Jahr 2015 wurden keine Fragen an das U.S. Department of Justice übermittelt. 

13. Welche Informationen hat die Bundesregierung im Jahr 2015 von US-ame-
rikanischen Stellen bezüglich Einreise, Inhaftnahme, Auslieferung und Auf-
enthalt von Edward Snowden nach bzw. in Deutschland zusammenhängen-
den Fragen erhalten? 

Im Jahr 2015 hat die Bundesregierung keine Informationen zur Einreise, Inhaft-
nahme, Auslieferung und zum Aufenthalt von Edward Snowden erhalten. 

14. Wann und in welcher Weise wurden die im Jahr 2015 gestellten Fragen 
durch welche US-amerikanischen Stellen gegenüber welchen Stellen des 
Bundes beantwortet bzw. die erbetenen Informationen übermittelt? 

Auf die Antwort zu Frage 12 wird verwiesen. 

15. Welche Stellen der Bundesregierung waren im Jahr 2016 bei der Abfassung 
der den US-amerikanischen Stellen übermittelten Fragestellungen beteiligt, 
und wann wurden diese von welcher deutschen Stelle an welche US-ameri-
kanische Stelle übermittelt? 

Das Bundesamt für Justiz hat mit Schreiben vom 18. April 2016, zugestellt am 
26. April 2016, an das U.S. Department of Justice weitere Fragen zu dem Ersu-
chen der USA um vorläufige Inhaftnahme vom 3. Juli 2013 gestellt. Beteiligt wa-
ren das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium des In-
nern, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie das 
Bundesamt für Justiz. 

16. Welche Informationen hat die Bundesregierung im Jahr 2016 von US-ame-
rikanischen Stellen bezüglich Einreise, Inhaftnahme, Auslieferung und Auf-
enthalt von Edward Snowden nach bzw. in Deutschland zusammenhängen-
den Fragen erhalten? 

Das U.S. Department of Justice antwortete auf das Schreiben des Bundesamtes 
für Justiz vom 18. April 2016 mit Schreiben vom 13. Oktober 2016. Hinsichtlich 
der Übermittlung von Informationen wird auf die Antwort zu Frage 10 verwiesen. 
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17. Wann und in welcher Weise wurden die im Jahr 2016 gestellten Fragen 
durch welche US-amerikanischen Stellen gegenüber welchen Stellen des 
Bundes beantwortet bzw. die erbetenen Informationen übermittelt? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 16 verwiesen. 

18. In wie vielen Fällen und aus welchen Gründen sind seit 2005 internationale 
Auslieferungs- und Inhaftnahmeersuchen an deutsche Stellen abgelehnt 
bzw. während des Verfahrens aufgehoben worden (bitte im Einzelnen auf-
listen nach Jahr, den dem jeweiligen Auslieferungs- und Inhaftnahmeersu-
chen zugrunde liegenden Vorwürfen sowie Art und Grund der Aufhebungs-
entscheidung)? 

Aus der Kleinen Anfrage ergibt sich, dass es den Fragestellern gerade um den 
Auslieferungs- und Fahndungsverkehr mit den USA geht. Vor diesem Hinter-
grund wird die Frage so verstanden, dass von den USA gestellte Auslieferungs-
ersuchen und Fahndungsersuchen zur Festnahme dargestellt werden sollen.  

Diese Zahlen stellen sich für Auslieferungsersuchen wie folgt dar: 

Jahr Zahl abgelehnter Auslieferungs- 
ersuchen aus den USA Tatbestände / Deliktskategorien 

2005 0  
2006 1 Entziehung Minderjähriger  
2007 0  
2008 0  

2009 2 Kein entsprechender Tatbestand im  
deutschen Recht  

2010 0  
2011 1 Mord 
2012 1 Betrug  
2013 0  
2014 1 Betrug  
2015 1 Sonstiges  
2016 1 Fälschungsdelikte 
01.01.2017 – 09.03.2017 2 Steuerstraftaten; Sexualstraftaten  

Für den Auslieferungsverkehr mit anderen Staaten wird auf die Tabelle „A.2 Er-
ledigte Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland nach De-
liktsgruppen“ in den jährlichen Auslieferungsstatistiken verwiesen, die u.a. auf 
der Homepage des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz ver-
öffentlicht sind (www.bmjv.de/DE/Service/Statistiken/Statistiken_node.html). 
Seit 2014 wurde zur Vereinfachung dazu übergegangen, Ersuchen nicht mehr ein-
zelnen deutschen Straftatbeständen, sondern Deliktskategorien zuzuordnen. In 
der Kategorie „Sonstiges“ wird für das Jahr 2015 die Teilablehnung eines Aus-
lieferungsersuchens erfasst. Das Ersuchen wurde nur insoweit abgelehnt, als es 
den Tatbestand des „Nichterscheinens vor Gericht“ nach U.S. Strafrecht betraf. 
Art und Grund der Rücknahme eines Auslieferungsersuchens werden statistisch 
nicht erfasst. 

Vollständige statistische Daten über eingehende polizeiliche INTERPOL-Fahn-
dungsersuchen der USA liegen erst ab dem 4. November 2009 vor. Die Zahlen 
der Fahndungsersuchen zur Festnahme, die national nicht umgesetzt wurden, stel-
len sich wie folgt dar: 
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Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt 
Anzahl der national in D nicht 
ausgeschriebenen Fahndungen 1 5 14 10 7 2 10 7 1 57 

Zu den Gründen, aus denen von den USA gestellte polizeiliche INTERPOL-Fest-
nahmeersuchen in Deutschland national nicht umgesetzt wurden, wird keine Sta-
tistik geführt. 

19. In wie vielen Fällen und mit welchen Gründen haben deutsche Stellen seit 
2005 an die Erfüllung internationaler Auslieferungs- und Inhaftnahmeersu-
chen Bedingungen geknüpft, deren Nichteinhaltung ein Auslieferungshin-
dernis begründet (bitte im Einzelnen auflisten nach Jahr, den dem jeweiligen 
Auslieferungs- und Inhaftnahmeersuchen zugrunde liegenden Vorwürfen 
sowie Art und Gegenstand der jeweils gestellten Bedingung)? 

Bedingungen bei der Erledigung von Auslieferungsersuchen aus dem Ausland, 
deren Nichteinhaltung ein Auslieferungshindernis begründet, werden statistisch 
nicht erfasst. Im Fahndungsverkehr gibt es keine Bedingungen. 

20. Liegen der Bundesregierung inzwischen weitergehende Informationen hin-
sichtlich der in den USA gegen Edward Snowden erhobenen strafrechtlichen 
Vorwürfe vor, die über die in dem Bericht der Bundesregierung vom 2. Mai 
2014 an den 1. Untersuchungsausschuss (NSA), dort unter II.1.2. auf Seite 5 
sowie unter II.2.1. auf Seite 7 genannten Vorwürfen hinausgehen, und wenn 
ja, seit wann? 

Die in den Antworten zu den Fragen 10 und 16 bezeichneten Schreiben enthalten 
rechtliche und tatsächliche Ausführungen der U.S.-Seite, die um vertrauliche Be-
handlung der übermittelten Informationen gebeten hat. Mit Blick auf das in der 
Antwort zu Frage 10 erläuterte Geheimhaltungsinteresse sind daher keine weite-
ren Angaben möglich. Neue Strafvorwürfe sind nicht bekannt geworden. 

21. Falls Frage 20 mit ja beantwortet wird, welche US-amerikanischen Stellen 
haben diese ergänzenden Informationen übermittelt und sind diese jeweils 
durch Unterlagen o. Ä. belegt und begründet worden? 

Auf die Antworten zu den Fragen 10, 16 und 20 wird verwiesen. 

22. Liegen der Bundesregierung alle für die Prüfung des Bestehens eines Aus-
lieferungshindernisses nach Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes zu dem Auslie-
ferungsvertrag vom 20. Juni 1978 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Vereinigten Staaten von Amerika erforderlichen Informationen in-
zwischen vor, und wenn ja, seit wann? 

Die Bundesregierung prüft derzeit, ob ihr alle erforderlichen Informationen vor-
liegen. 

23. Inwieweit bezieht die Bundesregierung in die Prüfung des Bestehens eines 
Auslieferungshindernisses nach Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes zu dem 
Auslieferungsvertrag vom 20. Juni 1978 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika betreffend Edward 
Snowden auch aktuelle Änderungen der politischen und juristischen Stand-
punkte der US-Regierung ein? 

Die Bundesregierung bezieht in ihre Prüfung alle relevanten rechtlichen und tat-
sächlichen Umstände mit ein. 
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24. Hat sich die Bundesregierung mit US-amerikanischen Stellen oder russi-
schen Stellen über die Folgen und Konsequenzen der durch den 1. Untersu-
chungsausschuss auch beabsichtigten Vernehmung des Zeugen Edward 
Snowden im Ausland – beispielsweise in Moskau – entweder durch Mitglie-
der des 1. Untersuchungsausschusses selbst oder mittels Videotechnik aus-
getauscht, und wenn ja, wann und unter Beteiligung welcher deutschen, US-
amerikanischen bzw. russischen Stellen? 

Nein. 

25. Welche Informationen liegen der Bundesregierung dazu vor, dass Verhand-
lungen zwischen US-amerikanischen und russischen Stellen über die Aus-
lieferung von Edward Snowden geführt werden, und wie wird diese Mög-
lichkeit von der Bundesregierung beurteilt? 

Über Verhandlungen zwischen U.S.-amerikanischen und russischen Stellen über 
die Auslieferung von Edward Snowden liegen der Bundesregierung über die in 
der Presse berichteten Sachverhalte hinaus keine Informationen vor.
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